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125. Ergänzungslieferung 

 

Beschluss-Nr. 0277/2021 

 

 

Satzung 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 

(Feuerwehrsatzung) 

 
 
Auf Grund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit 
den §§ 1 und 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(BrSchG LSA) vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 190) in der jeweils zurzeit geltenden 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
27.05.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Organisation, Bezeichnung, Aufgaben 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) ist eine öffentlich-

rechtliche, unselbstständige, gemeindliche Einrichtung mit ehrenamtlichen Kräf-
ten. Sie führt die Bezeichnung: Freiwillige Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe). 
Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus 4 Stadtteil- und 2 Ortsfeuerwehren mit fol-
genden Bezeichnungen: 

 
 „Stadtteilfeuerwehr Schönebeck“ 
 „Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen“ 
 „Stadtteilfeuerwehr Elbenau“ 
 „Stadtteilfeuerwehr Felgeleben“ 
 „Ortsfeuerwehr Ranies“ 
 „Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky“  
 
(2) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Abwehr von Brandgefah-

ren (vorbeugender Brandschutz), die Brandbekämpfung (abwehrender Brand-
schutz) und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen im Sinne 
der §§ 1 und 2 BrSchG und die Aufklärung über brandschutzgerechtes Verhalten. 

 
(3) Die Freiwillige Feuerwehr untersteht dem Oberbürgermeister. Er bedient sich zur 

Leitung der Freiwilligen Feuerwehr eines Stadtwehrleiters. 
 
(4) Die Stadtteil- und Ortsfeuerwehren werden durch die Stadtteil- und Ortswehrleiter 

geleitet. Die Stadtteil- und Ortswehrleiter sind dem Stadtwehrleiter unterstellt. Sie 
bilden gemeinsam die Stadtwehrleitung. 

 
 

§ 2 

Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Die Stadtteil- und Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr gliedern sich in folgende 
Abteilungen: 
 
1. Einsatzabteilung, 
2. Alters- und Ehrenabteilung, 
3. Kinder- und Jugendfeuerwehr. 
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§ 3 

Stadtwehrleiter und Stellvertreter 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) wird vom Stadtwehrleiter 

geleitet. Der Stadtwehrleiter ist für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ge-
mäß  § 1 Abs. 2 dieser Satzung verantwortlich. 

 
(2) Dem Stadtwehrleiter obliegt in der Regel die Leitung von Einsätzen der Freiwilli-

gen Feuerwehr. Die Einsatzleitung kann einem ausreichend qualifizierten Mit-
glied der Einsatzabteilung übertragen werden. 

 
(3) Der Stadtwehrleiter ist in alle Sachverhalte des Brandschutzes und der Hilfeleis-

tung, die den Bereich der Stadt Schönebeck (Elbe) betreffen, durch den Träger 
der Freiwilligen Feuerwehr einzubeziehen. 

 
(4) Für die Unterstützung in Schwerpunktbereichen wird ein Stellvertreter des 

Stadtwehrleiters berufen. 
 
(5) Der Stellvertreter ist für die Abläufe und erforderlichen Maßnahmen im Schwer-

punkt Aus- und Fortbildung zuständig. Er ist dem Stadtwehrleiter bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben direkt unterstellt und vertritt diesen bei Abwesenheit. 

 
(6) Der Stadtwehrleiter und sein Stellvertreter werden aufgrund eines Beschlusses 

des Stadtrates durch den Oberbürgermeister für die Dauer von 6 Jahren in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. Für die Vorschläge der Mitglieder der 
Einsatzabteilung gilt das Verfahren nach § 4 dieser Satzung. 

 
(7) Der Stadtwehrleiter und sein Stellvertreter müssen für die Erfüllung der ihnen 

obliegenden Aufgaben persönlich und fachlich geeignet sein. Die Aufgaben sind  
 nach Maßgabe der Dienstanweisungen für den Stadtwehrleiter und den Stellver-

treter zu erfüllen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Laufbahnverordnung 
für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren (LVO-FF) und das Beamtengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (BG LSA) in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
(8) Der Stadtwehrleiter darf nicht gleichzeitig Kreisbrandmeister, Abschnittsleiter 

oder Stadtteil- oder Ortswehrleiter sein. Der stellvertretende Stadtwehrleiter darf 
eine weitere Wahlfunktion in einer Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr ausüben. 

 
 
 

§ 4 

Vorschlagsverfahren für den Stadtwehrleiter und 

seinen Stellvertreter 
 
(1) Die Vorschlagsverfahren werden in Form von Wahlen durchgeführt. Für diese 

Wahlen gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Die Wahlen werden von einem Wahlleiter, dessen Stellvertreter und dem Wahl-

vorstand  vorbereitet, geleitet und durchgeführt. Dem Wahlvorstand gehören bis 
zu 5 Mitglieder an. Der Wahlleiter, sein Stellvertreter und die Mitglieder des 
Wahlvorstandes dürfen nicht selbst zur Wahl stehen. Der Oberbürgermeister 
benennt aus dem Kreise der volljährigen Feuerwehmitglieder den Wahlleiter, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder des Wahlvorstandes. 
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(3) Der Wahlleiter gibt 6 Wochen vor dem geplanten Wahltermin die Aufforderung 
zur Abgabe von Bewerbungen für die Wahl des Stadtwehrleiters und/oder des-
sen Stellvertreter durch Aushang in den Feuerwehrgerätehäusern aller Stadtteil- 
und Ortswehren bekannt. Bewerbungen sind spätestens 4 Wochen vor dem 
Wahltermin schriftlich beim Wahlleiter einzureichen. 

 
(4) Der Wahlleiter übergibt alle fristgerecht eingegangenen Bewerbungen zur Prü-

fung der Wählbarkeitsvoraussetzungen an das für Feuerwehrangelegenheiten 
zuständige Fachamt der Stadt Schönebeck (Elbe). Dieses teilt dem Wahlleiter 
das Ergebnis seiner Prüfung unverzüglich mit.  

 
(5) Ein Bewerber darf nur für eine dieser Wahlfunktion gleichzeitig kandidieren. 
   
(6) Der Bewerber muss zum Zeitpunkt der Wahl die für die Ausübung der Wahlfunk-

tion erforderliche Qualifikation nach der LVO-FF besitzen. 
 
(7) Die Wahl des Stadtwehrleiters und seines Stellvertreters findet an dem vom 

Wahlleiter festgesetzten Wahltag und in der von ihm festgesetzten Zeit statt. 
 
 Der Wahlleiter gibt den Wahltermin, den Wahlort sowie die zur Wahl zugelasse-

nen Bewerber 2 Wochen vor der Wahl durch Aushang in den Feuerwehrgeräte-
häusern der Stadtteil- und Ortswehren bekannt. 

  
(8) Die Wahlen werden geheim, mit Stimmzetteln und in getrennten Wahlgängen 

vorgenommen.   
 
(9) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die Stimmzettel sind 

so vorzubereiten, dass jeder Bewerber durch ein Kreuz kenntlich gemacht wer-
den kann. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.  

 
(10) Briefwahl ist zulässig. Der Versand der Wahlunterlagen ist durch Nachweis zu 

dokumentieren. Der Stimmzettel ist vom Wähler persönlich und nach eigenem 
Willen auszufüllen.  

 
(11) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel 
 
 a) nicht als amtlich erkennbar ist, 
 b) keinen Stimmabgabevermerk enthält, 
 c) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 
 d) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 
(12) Die Auszählung hat durch den Wahlvorstand mit Unterstützung des Wahlleiters 

und seines Stellvertreters zu erfolgen. An der Auszählung der Stimmen dürfen 
die Wahlberechtigten beobachtend teilnehmen.  

 
(13) Gewählt ist der Bewerber, der im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abge-

gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Stehen mehrere Bewerber für eine 
Funktion zur Wahl und erhält keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die erfor-
derliche Stimmenzahl, so findet zwischen den beiden Bewerbern, die die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen konnten, eine Stichwahl statt. In der Stichwahl ist 
die Person gewählt, für die die meisten Stimmen abgegeben wurden. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.  

 
 Soweit im ersten Wahlgang nur ein Bewerber zur Wahl stand und dieser die er-

forderlichen Stimmen nicht erreicht hat, findet kein zweiter Wahlgang statt. Der 
Wahlleiter gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der Wahl bekannt.  
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(14) Der Oberbürgermeister stellt die Wahlunterlagen auf Anforderung des Wahllei-

ters zur Verfügung. 
 

§ 5 

Stadtwehrleitung 

 
(1) Zur Unterstützung des Stadtwehrleiters bei der Erfüllung der ihm aus § 3 Abs.1 

dieser Satzung obliegenden Aufgaben wird die Stadtwehrleitung gebildet. 
 
 Diese besteht aus den Mitgliedern: 
 
 - Stadtwehrleiter, 
 - Stellvertreter des Stadtwehrleiters, 
 - Stadtteil- und Ortswehrleiter, 
 - Stadtjugendfeuerwehrwart, 
 - Stadtsicherheitsbeauftragter, 
 - Schriftführer. 
 
 Der Stadtwehrleitung obliegen im Besonderen folgende Aufgaben: 
 

- Mitwirkung bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Schö-
nebeck (Elbe), 

- Mitwirkung bei der personellen Sicherstellung der erforderlichen Führungskräf-
te, 

- Zuarbeiten zur Haushaltsplanung für die Stadtteil- und Ortsfeuerwehren, 
- beratendes Gremium zu allen Belangen des Brandschutzes und der Hilfe- leis-

tung der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 
 Der Stadtwehrleiter übermittelt dem Träger der  Freiwilligen Feuerwehr die Stel-

lungnahmen der Stadtwehrleitung.  
 
(2) Die Stadtwehrleitung führt zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben regelmä-

ßige Beratungen durch. Hierzu sollen mindestens 4 Beratungen jährlich durchge-
führt werden. Für die Vorbereitung und Durchführung der Beratungen ist der 
Stadtwehrleiter zuständig. Ort und Zeit der Beratung sowie die Tagesordnung 
sind durch schriftliche Einladung mindestens zwei Wochen vorher bekannt zu 
geben. Der Träger der Freiwilligen Feuerwehr kann zu jeder Beratung hinzuge-
zogen werden. Der Stadtwehrleiter kann bei dringenden Angelegenheiten weite-
re Beratungen durchführen. Er hat eine entsprechende Beratung durchzuführen, 
wenn 1/3 der Mitglieder der Stadtwehrleitung dieses schriftlich bei ihm beantra-
gen. 

 

 

§ 6 

Stadtteil- und Ortswehrleiter 
 

(1) Die Stadtteil-  oder Ortsfeuerwehren werden durch die Stadtteil- oder Ortswehr-
leiter geleitet. Diese werden durch Stellvertreter bei der Erfüllung der ihnen nach 
dieser Satzung obliegenden Aufgaben unterstützt.  

 
 Die Stellvertreter sind für eigene Aufgabengebiete zuständig. 
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 Die den Stadtteil- oder Ortswehrleitern obliegenden Aufgaben sind nach Maßga-
be der Dienstanweisungen für die Stadtteil- und Ortswehrleiter und deren Stell-
vertreter zu erfüllen. 

 
 Das Vorschlagsverfahren für die Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter und deren Stell-

vertreter gemäß § 15 Abs.3 BrSchG erfolgt im Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung in entsprechender Anwendung des § 56 Abs. 3 bis 6 KVG LSA in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
 Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Stadtteil- und Ortsfeuerwehr wird 

dazu aus den Reihen der volljährigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ein 
Wahlleiter und zwei Stellvertreter bestimmt. Der Wahlleiter und die Stellvertreter 
dürfen selbst nicht zur Wahl stehen.  

  
(2) Dem Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter obliegt in der Regel die Leitung von Einsätzen 

der Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr, wenn die Einsatzführung nicht durch den 
Stadtwehrleiter erfolgt. 

 
Die Einsatzleitung kann einem ausreichend qualifizierten Mitglied der Einsatzab-
teilung übertragen werden. 

 
(3) Die Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter werden bei Verhinderung in allen Belangen  
 durch ihre Stellvertreter vertreten. 
 
 
 

§ 7 

Stadtteil- und Ortswehrleitung 
 
(1) Zur Unterstützung des Stadtteil- oder Ortswehrleiters bei der Erfüllung der ihm 

aus § 5 obliegenden Aufgaben steht ihm die Stadtteil- oder Ortswehrleitung zur 
Verfügung. 

       
       Diese besteht aus den Mitgliedern: 
 
 -  Stadtteil- oder Ortswehrleiter, 
 -  Stellvertreter des Stadtteil- oder Ortswehrleiters, 
 -  Jugendfeuerwehrwart der jeweiligen Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr, 
 -  Gerätewart der jeweiligen Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr, 
 -  Sicherheitsbeauftragter, 
 -  Schriftführer. 
 
(2) Für die Vorbereitung und Durchführung von Beratungen einer Stadtteil- oder 

Ortswehrleitung ist der Stadtteil- oder Ortsfeuerwehrleiter zuständig. 
 
(3) Der Stadtteil- bzw. Ortswehrleitung obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
 

- Mitwirkung bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes für ihr jeweiliges 
Einsatzgebiet,  

- Mitwirkung bei der personellen Sicherstellung der erforderlichen Führungskräf-
te, 

- Zuarbeit zur Haushaltsplanung für ihre Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr. 
 
 Im Übrigen gelten die fachbezogenen Dienstanweisungen des Trägers der Frei-

willigen Feuerwehr. 
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§ 8 

Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr 
 
(1) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei der Stadt Schö-

nebeck (Elbe) zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die 
schriftliche Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten vorzulegen.  

 
(2)  Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Oberbürgermeister nach Anhörung 

des Stadtwehrleiters und der betreffenden Stadtteil- und Ortswehrleiter. Ein An-
spruch auf Aufnahme besteht nicht. Der Antragsteller ist auf Verlangen über die 
Entscheidung schriftlich zu informieren. 

  
(3)  Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den Oberbürgermeister 

bzw. in dessen Auftrag durch den Stadtwehrleiter unter Überreichung einer Ver-
pflichtungsurkunde und der gültigen Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe). Dabei ist das neue Mitglied durch Unterschriftsleistung 
auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben, die sich aus den gesetzlichen 
Bestimmungen der überreichten Satzung sowie den Dienstanweisungen erge-
ben, zu verpflichten. Hierzu gehört auch die dienstliche Verschwiegenheitsver-
pflichtung  entsprechend vorgegebener gesetzlicher Bestimmungen. 

 
 
 

§ 9 

Einsatzabteilung 
 
(1) Mitglieder der Einsatzabteilung müssen für die Anforderungen des Einsatzdiens-

tes gesundheitlich geeignet sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Träger der Freiwilligen Feuerwehr fordert ein ärztliches Zeugnis über den Ge-
sundheitszustand des Bewerbers an und trägt dafür auch die Kosten. Die Mit-
glieder der Einsatzabteilung sollen das 67. Lebensjahr nicht vollendet haben. 
Ausnahmen zu der Altersgrenze nach Satz 2 sind auf Antrag zulässig; sie bedür-
fen des jährlichen Nachweises der gesundheitlichen Eignung und der Zustim-
mung des Trägers der Freiwilligen Feuerwehr. Vor der Aufnahme in die Einsatz-
abteilung ist dem Träger der Freiwilligen Feuerwehr entsprechend den aktuellen 
gesetzlichen Vorschriften ein Führungszeugnis vorzulegen. Die Kosten trägt der 
Träger der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
In die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr können darüber hinaus Per-
sonen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilli-
gen Feuerwehr als Fachberater aufgenommen werden.  

 
(2)  Die Angehörigen der Einsatzabteilungen haben die in § 1 Abs. 2 dieser Satzung 

bezeichneten Aufgaben nach Anweisung des Stadtwehrleiters, der Stadtteil- 
bzw.       Ortswehrleiter oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft 
durchzuführen. Sie haben im Rahmen des § 9 Abs. 3 BrSchG LSA insbesonde-
re: 

 
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. Dienst-, Aus-

bildungs-, Unfallvorhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Einsatzlei-
ters oder sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen, 

 
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden Anwei-

sungen und Vorschriften Folge zu leisten, 
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c) an der Aus- und Fortbildung, den Übungen und sonstigen dienstlichen Veran-
staltungen teilzunehmen. Dies gilt nicht für Fachberater. 

 
(3) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ohne abgeschlossene Truppmannausbil-

dung dürfen keine Truppmannfunktion übernehmen. Die genannten Mitglieder 
dürfen sich an der Einsatzstelle nur außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten. 

 
(4) Zur Sicherstellung der in den Stadtteil- oder Ortsfeuerwehren erforderlichen ein-

satztaktischen Funktionen Gruppen-, Zug- und Verbandsführer (Funktionsträger) 
werden auf Vorschlag durch den jeweiligen Stadtteil- oder Ortswehrleiter durch 
den Träger der Freiwilligen Feuerwehr die entsprechenden Funktionen übertra-
gen. Die Funktionsträger müssen geeignet und befähigt entsprechend der LVO-
FF in der jeweilig gültigen Fassung sein. Hierbei sind mindestens die Funktionen 
zu besetzen, die bei Erreichen der regelmäßigen Einsatzstärke der jeweiligen 
Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr zu besetzen sind. 

 
Für die Sicherstellung der Funktionen, welche durch die Freiwillige Feuerwehr 
nach vorliegender Stabsdienstordnung zu besetzen sind, ist eine ausreichende 
personelle Reserve einzubeziehen. 

 
(5) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr endet mit 

 
a) einer dauerhaften Einschränkung der gesundheitlichen Voraussetzung, 
 
b) Erreichen der Altersgrenze des Abs. 1, sofern nicht eine Ausnahme nach Abs. 

1 Satz 3 vorliegt,  
 
c) Ausscheiden aus dem Einsatzdienst auf persönlichen Wunsch. 

 
(6) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr seine 

Dienstpflicht, so kann ihm der Träger der Freiwilligen Feuerwehr im Einverneh-
men mit dem Stadtwehrleiter und dem zuständigen Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter 
eine Ermahnung aussprechen. 
 
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Bei wiederholtem Pflicht-
verstoß kann eine mündliche oder schriftliche Rüge ausgesprochen werden. Vor 
dem Ausspruch ist dem Betroffenen die Gelegenheit zur schriftlichen oder münd-
lichen Stellungnahme zu geben. 

 
 
 

§ 10 

Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflicht bei Schäden 
 
(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben die empfangene persönliche 

Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuer-
wehrdienst zurückzugeben. Ausrüstung und Dienstkleidung dürfen außerhalb 
des Dienstes nicht getragen bzw. benutzt werden. 

  
(2) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben dem Stadtteil- bzw. Ortswehrlei-

ter unverzüglich anzuzeigen: 
      
 a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden, 
 
 b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und sonstigen Ausrüstung. 
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       Diese Angaben sind unverzüglich durch den Stadtteil- bzw. Ortswehrleiter an den 
Stadtwehrleiter schriftlich weiterzuleiten. 

 
(3) Soweit Ansprüche für oder gegen den Träger der Freiwilligen Feuerwehr in Fra-

ge kommen, hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung über den 
Dienstweg an den Träger der Freiwilligen Feuerwehr weiterzuleiten. 

 

 

 

§ 11 

Alters- und Ehrenabteilung 
 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann gemäß § 6 

Abs. 2 LVO-FF unter Überlassung der Dienstuniform übernommen werden, wer 
aus den in § 6 Abs. 1 Nr. 1-3 LVO-FF genannten Gründen aus der Einsatzabtei-
lung ausscheidet. 

 
Die Alters- und Ehrenabteilung gestaltet ihr Leben als selbstständige Abteilung 
der Freiwilligen  Feuerwehr. 

 
(2) Als Abteilung der Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr untersteht die Alters- und Ehren-

abteilung der fachlichen Aufsicht und Betreuung durch den Stadtteil- bzw. Orts-
wehrleiter, der sich dazu eines Mitgliedes der Alters- und Ehrenabteilung bedient. 

 
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können auf eigenen Antrag freiwillig 

und ehrenamtlich Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr – mit Ausnahme des Ein-
satzdienstes – übernehmen, soweit sie hierfür die entsprechenden Kenntnisse 
besitzen und körperlich geeignet sind. Dazu zählen insbesondere Aufgaben der 
Aus- und Fortbildung, der Gerätewartung und der Brandschutzerziehung. Der § 9 
Abs. 2 Satz 1 und 2  Buchstabe a) dieser Satzung finden entsprechend Anwen-
dung. 

 
 
 

§ 12 

Kinder- und Jugendfeuerwehr 
 
(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr führt den Namen „Jugendfeuer-

wehr Stadt Schönebeck (Elbe)“ (Jugendfeuerwehr). Die Jugendabteilungen der 
Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehren tragen als Zusatz den Namen der jeweiligen 
Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr. 

  
(2) Die Jugendfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss von Jugendlichen im 

Alter ab dem vollendeten 10. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Sie 
gestaltet ihr Jugendleben als selbstständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
nach einer Dienstanweisung „Jugendfeuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe)“.  

  
(3)  Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeuerwehr dem 

Stadtwehrleiter, der sich dazu eines ausreichend qualifizierten und geeigneten 
Stadtjugendfeuerwehrwartes bedient. Als Abteilung der Stadtteil- bzw. Ortsfeu-
erwehren untersteht die Stadtteil- bzw. Ortsjugendfeuerwehr dem Stadtteil- bzw. 
Ortswehrleiter, der sich dazu eines ausreichend qualifizierten und geeigneten 
Stadtteil- bzw. Ortsjugendfeuerwehrwartes bedient. 
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(4) Der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart hat den Stadtjugendfeuerwehr-
wart bei Verhinderung zu vertreten. Der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart 
der Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr hat den Jugendfeuerwehrwart der jeweiligen 
Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr bei Verhinderung zu vertreten. 

 
(5) Die Jugendfeuerwehren in den einzelnen Stadtteil- und Ortsfeuerwehren können 

eine Kinderfeuerwehr unterhalten, wenn die baulichen und fachlichen als auch 
personellen Voraussetzungen gegeben sind. In die Kinderfeuerwehr dürfen Kin-
der ab 6 bis 10 Jahren aufgenommen werden. Kinder und Jugendliche dürfen 
nur in die Jugend- und Kinderfeuerwehr aufgenommen werden, wenn die Zu-
stimmung der Erziehungsberechtigten schriftlich dem Träger der Freiwilligen 
Feuerwehr vorgelegt wurde. 

 
(6) Der Stadtjugendfeuerwehrwart wird auf Vorschlag der Stadtteil- und Ortsjugend-

feuerwehrwarte und nach Anhörung der Stadtwehrleitung und Zustimmung des 
Stadtwehrleiters durch den Oberbürgermeister  für die Dauer von 3 Jahren er-
nannt.  

 
(7) Der Stadtteil- bzw. Ortsjugendfeuerwehrwart wird auf Vorschlag der jeweiligen 

Stadt- bzw. Ortswehrleitung und mit Zustimmung des Stadtwehrleiters für die 
Dauer von 3 Jahren durch den Oberbürgermeister bestimmt.   

 
(8) Der Stadtjugendfeuerwehrwart, die Stadtteil- bzw. Ortsjugendfeuerwehrwarte 

sowie deren Stellvertreter müssen geeignet und befähigt entsprechend der LVO-
FF in der jeweils gültigen Fassung sein. Es ist weiterhin regelmäßig (alle 4 Jah-
re) die persönliche Zuverlässigkeit über ein erweitertes Führungszeugnis nach-
zuweisen.  

 
 

§ 13 

Stadtsicherheitsbeauftragter 
 

(1) Zur Sicherstellung der Aufgaben, die dem Träger der Freiwilligen Feuerwehr 
nach §  26 Abs. 1 der Satzung der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte in der jeweils 
geltenden Fassung obliegen, wird der Stadtsicherheitsbeauftragte  auf Vorschlag 
der Stadtwehrleitung für die Dauer von 3 Jahren vom Träger der Freiwilligen 
Feuerwehr bestellt. 

 
(2) Der Stadtsicherheitsbeauftragte ist für die fachliche Anleitung der in den Stadt-

teil- bzw. Ortsfeuerwehren benannten Sicherheitsbeauftragten verantwortlich. 
 
(3) Der Stadtsicherheitsbeauftragte ist dem Stadtwehrleiter direkt unterstellt. 
 
 
 

§ 14 

Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus den Mitglie-

dern der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung der jeweiligen 
Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehren. Die Mitglieder der Jugendabteilung können zur 
Mitgliederversammlung eingeladen werden. 
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(2) Die Mitgliederversammlung behandelt die in dieser Satzung bezeichneten Ange-
legenheiten der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere  die Entgegennehme des 
Jahresberichtes. 

  
 Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Einsatzabteilung. 
 
(3) Eine Mitgliederversammlung der gesamten Freiwilligen Feuerwehr kann bei be-

sonderen Angelegenheiten einberufen werden. Darüber hinaus hat der 
Stadtwehrleiter sicherzustellen, dass jede Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehr mindes-
tens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung einberuft. Diese  ist einzuberu-
fen, wenn der Träger der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadtwehrleiter, der Stadt-
teil- bzw. Ortswehrleiter oder ein Drittel der Mitglieder einer Stadtteil- bzw. Orts-
feuerwehr dies verlangt. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sowie die Ta-
gesordnung sind durch schriftliche Einladung mindestens zwei Wochen vorher 
bekannt zu geben. 

 
(4) Verantwortlich für die  Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Sitzung ist 

der Stadtwehrleiter bzw. der Stadtteil- oder Ortswehrleiter oder deren Stellvertre-
ter. Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

 
 Ist danach eine Beschlussfähigkeit nicht gegeben, kann bei Mitgliederversamm-

lungen der Stadtteil- und Ortswehren der Sitzungsleiter nach mindestens 30 Mi-
nuten die Mitgliederversammlung unter den in der Tagesordnung genannten 
Punkten erneut aufrufen. Die Mitgliederversammlung ist danach unabhängig von 
der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, sofern kein anwesendes 
Mitglied widerspricht. Bei Beschlussunfähigkeit kann erneut mit selber Tages-
ordnung eingeladen werden. 

 
(5) Es wird offen abgestimmt. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf ja oder 

nein lautenden Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss als 
abgelehnt. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen.  

 
 
 
 

§ 15 

Beendigung der Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr endet außer durch den Tod: 
 

a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Träger der Freiwilligen 
Feuerwehr  

 
und 

 
b) durch Ausschluss. 

 
(2) Ein Ausschluss kann vorgenommen werden bei: 
 
 1. rechtskräftiger Verurteilung nach vorsätzlich begangener Straftat, 
 2. fortgesetzter nachlässiger Dienstausübung oder 
 3. erheblicher Störung der Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr. 
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Eine Störung des Lebens der örtlichen Gemeinschaft ist besonders gegeben, 
wenn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb und außerhalb des Diens-
tes, Tätigkeiten ausüben,  
 
 - die Strafgesetzen zuwiderlaufen oder  
 - die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
richten 
      
und somit dem Ansehen der öffentlichen Einrichtung Freiwilligen Feuerwehr 
schaden könnte. Des Weiteren gelten die Bestimmungen der LVO-FF LSA. 

 
Der Ausschluss hat in einem schriftlichen Bescheid durch den Oberbürgermeis-
ter mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehen zu erfolgen. Zuvor ist 
dem Betroffenen die Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellung-
nahme zu geben. Beamtenrechtliche Vorschriften werden hiervon nicht berührt. 

 
 
 

§ 16 

Jubiläen und Verabschiedungen 
 
(1) Stadtteil- bzw. Ortsfeuerwehren mit runden Gründungsjubiläen können als Aner-

kennung für ihren freiwilligen Dienst an der Allgemeinheit an ihrem Ehrentag 
durch den Träger der Freiwilligen Feuerwehr eine Ehrengabe erhalten. 

 
(2) Den Ehrentag des runden Gründungsjubiläums kann der Träger der Freiwilligen 

Feuerwehr mit einer finanziellen Zuwendung unterstützen. 
 
(3) Zur Verabschiedung langjähriger und ehrenvoller Kameraden in die Alters- und 

Ehrenabteilungen durch den Träger der Freiwilligen Feuerwehr erhalten diese 
Kameraden Blumen und eine Ehrengabe in Form eines Geschenkes. 

 
(4) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten Ehrengaben zum 10-jährigen 

Dienstjubiläum sowie alle darauf folgenden 10 Dienstjahren gemäß DA 
110/1.05.00 der Stadt Schönebeck (Elbe). 

 
 
 

§ 17 

Sterbe- und Todesfälle 
 
Der Träger der Freiwilligen Feuerwehr wird durch die betreffende Stadtteil- bzw. Orts-
feuerwehr vom Sterbe-  bzw. Todesfall informiert. Der Träger der Freiwilligen Feuer-
wehr verfasst eine Todesanzeige, veranlasst die Veröffentlichung im Amtsblatt und die 
Übergabe eines Trauergebindes mit Schleife zur Beisetzung. 
 
 
 

§ 18 

Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen-  und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für Personen 
mit männlichem, weiblichem und diversem Geschlecht sowie Personen ohne Ge-
schlechtsangabe. 
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§ 19 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 05.10.2015 au-
ßer Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den 28.05.2021 
 
 
 
 

             
Knoblauch 
Oberbürgermeister 


